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#ST# Kreisschreiben
der

schweizerischen Bundeskanzlei an sämmtliche Staatskanzleien.
der .Kantone.

Hochgeachtete Herreu.

Die schweizerische Gesandtschaft in Berlin macht uns aus den Um-
stand ausmexksam, dass ofter Schweizer, die sich nach Russlaud begeben
wollen, an der russischen Grenze zurükgewiesen werben, weil sie bei der
Abreise aus der Schweiz es unterlassen haben , sieh mit einem von der
kaiserlich-russischen Gesandtschast bei der Eidgenossenschaft vierten Basse
zu versehen, der zum Eintritt in Russland unbedingt nothig sei, sie
seien dann gezwungen, sich au die schweizerische Gesandtschast in Berlin
zu wenden und finden sich dadurch Zeit- und Geldverlusten ausgesezt.

Jndem wird diessalls unser Kreisschreiben vom 7. Rovember 1867
in Erinnerung bringen, empfehlen wir Jhnen angelegentlichst, sürzusorgen,.
damit für Bässe zur Reise nach Rnssland ieweilen..das Visum der kaiser-
lichen Gesandtschaft eingeholt werde , uud wir benuzen beiuebens den
Anlass, Sie unserer vollkommenen Hochachtung zu versichern.

B e ...n , den 24. Dezember 1869.
Jm Ramen der schweiz. Bnndeskanzlei,

Der Kanzler der Eidgenofsenschast :
Schieb
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